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Einleitung 

Teilweise unklare Situationen und das verringerte Bedürfnis, im Gleisbereich betriebliche Tätigkeiten 
ausüben zu müssen, haben dazu geführt, dass innerhalb von Bahnhöfen nicht mehr generell Sicher-
heitsräume für betriebliche Tätigkeiten erforderlich sind. Das betroffene Personal darf sich nur noch in 
den Gleisbereich begeben, wenn ein sogenannter Sicherheits-Zwischenraum (nach FDV) vorhanden 
ist und dieser durch das Personal eindeutig als solcher erkannt wird. Dies führte dazu, dass sich auch 
die Anforderungen an die Sicherheitsräume für betriebliche Tätigkeiten verändern.  
Um die Vorteile dieses verringerten betrieblichen Bedürfnisses auch baulich nutzen zu können, wur-
den die Vorgaben für Gleisachsabstände und Sicherheitsräume des Lichtraumprofils in den AB-EBV 
ebenfalls angepasst. Neu wird nicht mehr zwischen Situationen im Bahnhof / Station und auf der offe-
nen Strecke unterschieden. Die notwendigen Sicherheitsräume und somit auch die Gleisachsab-
stände ergeben sich aus den konkreten Anforderungen (betrieblich und technisch) und können objekt-
spezifisch im Sinne eines «Baukastens» definiert werden.   
Die entsprechenden technischen Vorgaben in der EBV und den AB-EBV wurden erlassen und sind ab 
1. November 2020 in Kraft. 

Zweck des Merkblattes 

Das vorliegende Merkblatt unterstützt die Projektleiter bei der Erstellung der Gesuchsunterlagen 
(Technischer Bericht, ggf. Anhang dazu). Dies mit dem Ziel,  

• die Anforderungen aus betrieblicher Sicht, d.h. Sicherheitsräume für betriebliche Tätigkeiten 
gemäss AB-EBV zu Art. 71 (AB 71), inkl. Sicherheits-Zwischenräume, und 

• die Anforderungen bezüglich Einhaltung der Sicherheitsräume des Lichtraumprofils gemäss 
AB-EBV zu Art. 18 (AB 18), d.h. ein Dienstweg in der erforderlichen Breite muss pro Gleis 
ohne Überschreiten eines Hindernisses erreichbar sein, 

in einem Schemaplan darstellen zu können, um auf diese Art effizient und nachvollziehbar die Anfor-
derungen von Ziffer 25 und Ziffer 29 der BAV-Richtlinie zu Art. 3 VPVE zu erfüllen. 
Weiter ermöglicht die gemeinsame Abbildung der Sicherheitsräume im selben Schemaplan eine effizi-
ente Prüfung durch das BAV und reduziert den Bedarf nach Rückfragen an die Gesuchsteller. 
Die vorliegenden Vorgaben bezüglich der einzureichenden Unterlagen werden bei der nächsten Revi-
sion der BAV-Richtlinie zu Art. 3 VPVE in diese integriert.  

Anforderungen an den Technischen Bericht (zusätzlicher Schemaplan «Sicherheitsräume») 

In einem Schemaplan ist aufzuzeigen, wo welche Sicherheitsräume vorgesehen sind. Dabei ist sepa-
rat auszuweisen, welche Sicherheitsräume auf Grund der Anforderungen nach AB 18 und welche auf 
Grund der Anforderungen nach AB 71 vorgesehen sind. Diese Angaben werden idealerweise auf ei-
nem einfachen Schemaplan (z.B. reduzierter Situationsplan) aufgeführt, damit die Gesamtsituation 
eindeutig dargestellt und erfasst werden kann. Zusätzlich ist die maximale Geschwindigkeit für jedes 
Gleis aufzuführen, da diese für die Dimensionierung der Sicherheitsräume (Dienstweg in der erforder-
lichen Breite) massgebend ist. 
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Perron 

Beispiel eines solchen Schemaplanes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkung: Darstellung und Farbgebung frei wählbar. Zuordnung und Aussagekraft müssen gewähr-
leistet sein.  

Anwendungsinformation  

Anhang I: 
Foliensatz mit erläuternden Texten und Skizzen. 
Normal- und Meterspur 
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V-Schwelle Gleis 2 
V 80 km/h     V 100 km/h 

    Sicherheitsräume AB 71 (betriebliche Tätigkeiten, Nebengleise nach FDV,  
   Erhaltungsbezirke im EGB [FSS]) 
    Sicherheitsräume AB 18  (Dienstweg) 
Geschwindigkeiten 
Gleise 21, 1, 41, 51 und 34 = 40 km/h 
Gleise 12, 22, 2, 42 und 52 = 80 / 100 km/h (vgl. V-Schwelle) 
Gleise 3 und 43 = 60 km/h 


